
Energiekontor AG Bremen WKN: 531350 ISIN: DE0005313506

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

am Donnerstag, den 24. Mai 2007, 10.30 Uhr 

im »Ritterhuder Veranstaltungszentrum«, 

Riesstr. 11, 27721 Ritterhude bei Bremen, ein.

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 

Energiekontor AG zum 31. Dezember 2006 mit dem Lagebericht 

des Vorstands und dem Bericht des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2006 sowie des vom Aufsichtsrat gebilligten 

Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2006 und des 

Konzernlageberichts

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der 

Energiekontor AG (Mary-Somerville-Straße 5, 28359 Bremen) zur Einsicht-

nahme durch die Aktionäre aus und stehen auch im Internet unter

www.energiekontor.de zum Download bereit. Auf Verlangen wird jedem

Aktionär kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäfts-

jahres 2006 in Höhe von € 3.017.862 wie folgt zu verwenden:

(a) Ausschüttung einer Dividende von € 0,20 je dividendenberechtigter

Stückaktie an die Aktionäre

(b) Einstellung in die Gewinnrücklagen: € 0,00

(c) Vortrag des aus der Dividendenausschüttung gemäß lit. a) auf 

eigene Aktien rechnerisch entfallenden Betrags auf neue Rechnung

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für

das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder  

des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für

das Geschäftsjahr 2006 in getrennten Abstimmungen Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die 

Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Vergütung des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2006 zu bewilligen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 2006 ins-

gesamt eine Vergütung von € 45.000 zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die

Vergütung teilt sich nach näherer Maßgabe der Regelung in § 15 der Satzung

auf.

6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TL Treuhand Leonberg GmbH Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Leonberg, zum Abschluss-

prüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen.

7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener

Aktien

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

a) Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 6. Juli 2006

beschlossene Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien wird,

soweit noch nicht ausgenutzt, mit Wirkung zum Zeitpunkt des Wirksam-

werdens des neuen Ermächtigungsbeschlusses aufgehoben.

b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt zehn

vom Hundert des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen

Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der

Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu

keinem Zeitpunkt mehr als zehn vom Hundert des Grundkapitals entfallen.

Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien

ausgenutzt werden.

c) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehr-

mals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder

durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt werden. Die Ermächti-

gung gilt bis zum 23. November 2008.

d) Der Erwerb erfolgt über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre

der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots.

– Erfolgt der Erwerb über die Börse, so darf der von der Gesellschaft ge-

zahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den an der Frankfurter

Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem

Erwerb der Aktien ermittelten durchschnittlichen Schlusskurse für Aktien

gleicher Ausstattung um nicht mehr als 20 Prozent über- oder unterschreiten.

– Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre

der Gesellschaft, darf der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsneben-

kosten) den durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung

des Angebots um nicht mehr als 20 Prozent über- oder unterschreiten. Das

Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots

kann weitere Bedingungen vorsehen. Sofern das Kaufangebot überzeichnet

ist bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von

mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden,

muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme

geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je

Aktionär der Gesellschaft kann vorgesehen werden.

e) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

eine Veräußerung erworbener eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot

an alle Aktionäre vorzunehmen, wenn die erworbenen eigenen Aktien zu

einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs von Aktien der Gesell-

schaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht

wesentlich unterschreitet.

Als maßgeblicher Börsenkurs gilt der Durchschnitt der Schlusskurse

der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des

XETRA-Systems getretenen Nachfolgesystem) während der letzten drei

Börsenhandelstage vor der Veräußerung der Aktien. Dieser Ausschluss des

Bezugsrechts ist auf insgesamt höchstens zehn Prozent sowohl des Aus-

übung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft

beschränkt. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während

der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4

AktG unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben werden.

f) Der Vorstand wird ferner ermächtigt, erworbene eigene Aktien unter

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in anderer Weise als über die

Börse oder durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot an Dritte im

Zusammenhang mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen,

Beteiligungen an Unternehmen, sonstigen Wirtschaftsgütern, Rechten oder

Know how zu veräußern.

g) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund

dieser Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die Ein-

ziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-

beschlusses bedarf. Die Aktien können auch im vereinfachten Verfahren

ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechnerischen

Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft einge-

zogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der erworbenen Aktien

beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach

Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die Einziehung im vereinfachten

Verfahren, ist der Vorstand zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der

Satzung ermächtigt.

h) Maßnahmen des Vorstandes aufgrund dieses Hauptversammlungs-

beschlusses dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen

werden.

i) Vorstehende Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer

Einziehung und ihrer Wiederveräußerung oder Verwertung auf andere

Weise können jeweils auch in Teilen ausgeübt werden.

j) Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf die eigenen Aktien

wird gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 und 4 AktG insoweit ausge-

schlossen, wie diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigungen zu

lit. e) und f) verwendet werden.

Bericht des Vorstandes gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 AktG zu Punkt 7  

der Tagesordnung

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf-

grund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu

insgesamt zehn Prozent ihres Grundkapitals zu erwerben. Die Hauptver-

sammlung der Energiekontor AG hat am 6. Juli 2006 einen Ermächti-

gungsbeschluss zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der bis zum 

5. Januar 2008 befristet ist. Wegen des Ablaufs der Ermächtigung bis zur

nächsten Hauptversammlung soll dieser Ermächtigungsbeschluss zum

Zeitpunkt des Wirksamwerdens der in dieser Hauptversammlung zu

beschließenden neuen Ermächtigung aufgehoben werden.

Tagesordnungspunkt 7 enthält den Vorschlag, eine neue Ermächti-

gung, die auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist, zu erteilen.

Damit soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden, eigene Aktien über

die Börse bis zu einer Höhe von insgesamt zehn Prozent des derzeitigen

Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG

gestattet es, über den typischen Fall des Erwerbs und der Veräußerung

über die Börse hinaus auch andere Formen des Erwerbs und der Ver-

äußerung vorzunehmen. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden können.

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglich-

keit erhalten, eigene Aktien durch ein öffentliches, an die Aktionäre der

Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die öffentliche Auf-

forderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Dabei ist der

aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei der

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die

Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und – bei Fest-

legung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese der Gesellschaft

anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist

bzw. im Fall einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren

gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche angenommen werden können,

muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein,

eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von

Offerten bis zu max. 100 Stück Aktien vorzusehen. Diese Möglichkeit dient

dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten

und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwick-

lung zu erleichtern. Der gebotene Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsne-

benkosten) darf den durchschnittlichen Schlusskurs an der Frankfurter

Wertpapierbörse an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der Ver-

öffentlichung eines öffentlichen Angebots um nicht mehr als 20 Pro-

zent über- oder unterschreiten. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung

zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere Bedingungen vor-

sehen.

Der Beschluss sieht die Ermächtigung des Vorstands vor, die erwor-

benen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

zu verwenden. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG sieht die vorge-

schlagene Ermächtigung vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des

Aufsichtsrats die erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als

über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußern darf.

Voraussetzung ist, dass die eigenen Aktien entsprechend der Regelung

in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den

Börsenkurs der Aktien zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich

unterschreitet. Im Beschlussvorschlag ist festgelegt, dass der in diesem

Sinn maßgebliche Börsenkurs der Wert der Schlusskurse der Aktie der

Gesellschaft im XETRA-Handel während der letzten drei Börsenhandels-

tage vor der Veräußerung der Aktien ist. Dadurch wird gewährleistet,

dass die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft nicht durch zufällige

Kursbildungen beeinträchtigt werden.

Die Möglichkeit der Veräußerung in anderer Form als über die Börse

oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der Gesell-

schaft und der Aktionäre. Die mit der Ermächtigung eröffnete Möglich-

keit, bei der Weiterveräußerung der erworbenen eigenen Aktien das

Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, dient dem Interesse der Gesellschaft,

in geeigneten erforderlichen Fällen Aktien beispielsweise an interes-

sierte Anleger zu verkaufen. Die Gesellschaft erhält durch die Möglich-

keit des Bezugsrechtsausschlusses die erforderliche Flexibilität, sich auf-

grund einer günstigen Börsensituation bietende Gelegenheiten schnell

und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen, ohne den zeit- und kosten-

aufwendigen Weg einer Bezugsrechtsemission beschreiten zu müssen.

Die Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 

zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Durch diese Vorgaben

wird im Einklang mit der gesetzlichen Regelung ein Schutzbedürfnis der

Aktionäre im Hinblick auf einen Verwässerungsschutz ihres Anteilsbe-

sitzes Rechnung getragen. Durch die Berücksichtigung von Aktien, die

bis zur Veräußerung eigener Aktien aufgrund anderer Ermächtigungen

zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausge-

geben werden, wird sichergestellt, dass keine eigenen Aktien unter Aus-

schluss des Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 3 Satz 4

AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, dass insgesamt
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für mehr als zehn Prozent des Grundkapitals das Bezugsrecht der Aktio-

näre ohne besonderen sachlichen Grund ausgeschlossen wird.

Aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung können die eigenen

Aktien auch verwendet werden, um mit ihnen als Gegenleistung

Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen,

sonstige Wirtschaftsgüter, Rechte oder Know how zu erwerben.

Dadurch wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, in geeigneten Fällen

derartige Werte nicht durch Zahlung eines Kaufpreises in bar, sondern

auch im Wege einer Gegenleistung durch Überlassung von Aktien der

Gesellschaft erwerben zu können. Dadurch werden die liquiden Mittel

der Gesellschaft geschont und der Umfang einer möglichen Kaufpreis-

finanzierung verringert. Der internationale Wettbewerb und die Globa-

lisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Gegen-

leistung. Konkrete Pläne für das Ausnutzen dieser Ermächtigung

bestehen nicht. Der Vorstand wird der Hauptversammlung jeweils

Bericht über die Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten.

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen eingezogen werden, ohne

dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptver-

sammlungsbeschlusses bedarf. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht

auch die Einziehung der eigenen Aktien im vereinfachten Verfahren

ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechne-

rischen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell-

schaft vor. Der Vorstand soll auch ermächtigt werden, die erforderlich

werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Ein-

ziehung verändernde Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.

Sämtliche Maßnahmen des Vorstandes aufgrund der Hauptver-

sammlungsermächtigung nach §71 Abs. 1 Nr. 8 AktG dürfen nur mit

Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Aus-

nutzung der Ermächtigung unterrichten.

8. Beschlussfassung gemäß § 30 b Abs. 3 Nr. 1 a) WpHG über

die Zustimmung zur Informationsübermittlung an Aktionäre

im Wege der Datenfernübertragung

Durch das am 5. Januar 2007 ausgefertigte Gesetz zur Umsetzung der

Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom

15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen

in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum

Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung

der Richtlinie 2001/34/EG wurden die Anforderungen an eine Informa-

tionsübermittlung an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung

näher geregelt. § 30 b Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a) des Wertpapierhandels-

gesetzes (WpHG), der durch das Transparenzrichtlinie-Umsetzungs-

gesetz neu in das Wertpapierhandelsgesetz eingefügt wurde, verlangt

hierfür künftig unter anderem die Zustimmung der Hauptversammlung.

Um der Gesellschaft die Möglichkeit einer Informationsübermittlung an

ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung offen zu halten, soll

diese Zustimmung eingeholt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu

beschließen: 

Die Hauptversammlung stimmt gemäß § 30 b Abs. 3 Nr. 1 a) WpHG der

Übermittlung von Informationen an die Inhaber an der Börse zuge-

lassener Wertpapiere der Gesellschaft im Wege der Datenfernübertragung

zu. Die Zustimmung ist nicht befristet; sie gilt, bis von der Hauptver-

sammlung etwas anderes beschlossen wird.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Von den insgesamt ausgegebenen 15.089.310 Stückaktien der Gesell-

schaft sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung

15.011.310 Stückaktien teilnahme- und stimmberechtigt.

Gemäß § 18 der Satzung der Gesellschaft sind zur Teilnahme an der

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen

Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur

Hauptversammlung angemeldet haben. Als Nachweis der Berechtigung

zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts ist ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes eines zur

Verwahrung von Wertpapieren zugelassenen Instituts erforderlich und

ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache

verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzig-

sten Tages vor der Versammlung, d.h. auf den Beginn des 3. Mai 2007 zu

beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 16. Mai 2007 an

folgende Anschrift zugegangen sein:

Energiekontor AG

c/o Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover

Friedrichswall 10, 

30159 Hannover

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen

möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein

Kreditinstitut oder durch eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, zu dieser

Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmäch-

tigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimm-

rechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu eine

Eintrittskarte zur Hauptversammlung, die bei der depotführenden Bank zu

beantragen ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzu-

stellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der Depotbank

eingehen.

Die Vollmachten sind schriftlich zu erteilen. Soweit die von der Gesell-

schaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen

diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt

werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimm-

rechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular

zur Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären unter der

Internetadresse www.energiekontor.de zum Download zur Verfügung oder

können werktags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der Telefon-

Nummer ++49 (0) 89/21 02 72 22 angefordert werden.

Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimm-

rechts von einem anderen Bevollmächtigten als den weisungsgebundenen

Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft vertreten lassen möchten, finden

für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des

Wertpapierhandelsgesetzes auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den

Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmel-

dung zugeschickt wird.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Eine Abschrift der unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen wird

den Aktionären auf Anfrage unverzüglich zugesandt. Diese Unterlagen

werden auch in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausgelegt.

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu

einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG sind aus-

schließlich zu richten an

Haubrok Corporate Events GmbH

Widenmayerstraße 32

80538 München

E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Gegenanträge werden den

anderen Aktionären im Internet unter www.energiekontor.de unverzüglich

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht

berücksichtigt.

Bremen, im April 2007

Energiekontor AG

Der Vorstand

Mit dem Auto:

Von Süden: A 27 Abfahrt 17 »Bremen-Industriehäfen«, Abzweigung

»Worpswede/Ritterhude-Süd«; über die L 151 direkt in den Ortskern 

von Alt-Ritterhude. 

Aus nördlicher Richtung erreichen Sie das Veranstaltungszentrum über

die A 27, Abfahrt 15 »Bremen-Burglesum, Ihlpohl«. Am Verkehrsknoten

Bremen-Nord auf die B 74, an der Kreuzung Schillerstraße abfahren und

dem Verlauf der Straße folgen. 

Aus Richtung Stade kommend gelangen Sie über die B 74 nach 

Ritterhude; Kreuzung Neue Landstaße abfahren und durch den 

Ortskern bis zum Veranstaltungszentrum.

Mit der Bahn: 

In Ritterhude halten Regionalbahnen (RB), die auf der Strecke 

»Bremen-Hauptbahnhof - Bremerhaven-Lehe« pendeln. Zwischen 

05.00 Uhr und 21.00 Uhr verkehrt die RB mindestens stündlich 

in beide Richtungen. Die Fahrtzeit vom Bremer Hauptbahnhof bis 

nach Ritterhude beträgt ca. 15 Minuten. Zu Fuß sind es in Ritter-

hude ca. sieben Minuten bis zum Veranstaltungszentrum. 

Investor Relations

Mary-Somerville-Straße 5 

28359 Bremen

Telefon: 04 21/33 04-0 

Telefax: 04 21/33 04-4 44

ir@energiekontor.de

www.energiekontor.de

Wegbeschreibung zum Ritterhuder Veranstaltungszentrum:

Riesstraße 11 

27721 Ritterhude

(Tel. 0 42 92/81 95 31)


